2. Nachtragssatzung

zur Hauptsatzung der Stadt Barmstedt

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 24. April 2007 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende 2. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Barmstedt vom 02. April 2003 erlassen: 

§ 1

Ständige Ausschüsse

§ 7 wird um folgenden Abs. 4 ergänzt:
(4) Die Zahl der Ausschusssitze kann sich durch die Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 GO erhöhen. 

§ 2

Bekanntmachungen

§ 17 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

(1) Satzungen und Verordnungen der Stadt werden im Internet unter der Internetadresse der Stadt www.barmstedt.de bekannt gemacht. In der „Barmstedter Zeitung“ wird unter Bekanntgabe der Internetadresse auf die Bereitstellung im Internet hingewiesen. Die Veröffentlichung ist mit Ablauf des Tages bewirkt, an dem sie im Internet verfügbar ist. Im Bekanntmachungshinweis in der „Barmstedter Zeitung“ wird darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Informationen auch im Rathaus eingesehen werden können. 

§ 3

Die 2. Nachtragssatzung tritt am 01. Juni 2007 in Kraft

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des Landrats des Kreises Pinneberg vom 02. Mai 2007 erteilt. 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

Barmstedt, den 07. Mai 2007                                                      Stadt Barmstedt 

                                                                                                   Der Bürgermeister
                                                      L. S.                                     gez. Hammermann
